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Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Arbeitsversion 

 I. 

 Änderung Behördenverordnung (BehV) vom 15. Juni 1998: 

Art.  2 
Amtserfüllung 

Art.  2 Aufgehoben. 

1 Die Behördenmitglieder haben ihre amtlichen Obliegenheiten getreu und gewis-
senhaft zu erfüllen. Sie haben alles zu tun, was die Interessen des Kantons för-
dert, und alles zu unterlassen, was sie beeinträchtigt. 

 

Art.  3 
Amtsgeheimnis 

Art.  3 
Umgang mit Material nach Rücktritt 

1 Die Behördenmitglieder sind zur Verschwiegenheit über die amtlichen Angele-
genheiten, die ihrer Natur nach geheim zu halten sind, verpflichtet. 

1 Aufgehoben. 

2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt nach dem Ausscheiden aus dem Amt 
bestehen. 

2 Aufgehoben. 

3 Amtliches Material ist, soweit es nicht dem Nachfolger zur Weiterführung des 
Amtes zu überlassen ist, der Behörde oder der verantwortlichen Stelle zurückzu-
geben oder auf deren Anweisung zu vernichten. 

3 Nach einem Rücktritt ist amtliches Material, soweit es nicht dem Nachfolger zur 
Weiterführung des Amtes zu überlassen ist, der Behörde oder der verantwortli-
chen Stelle zurückzugeben oder auf deren Anweisung zu vernichten. 

Art.  5 
Vermögensrechtliche Verantwortlichkeit 

Art.  5 Aufgehoben. 

1 Der Kanton haftet für Schäden, die durch widerrechtliche, in Ausübung der amt-
lichen Tätigkeit vorgenommene Handlungen oder Unterlassungen der Behörden-
mitglieder entstanden sind. 
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2 Für vorsätzlich oder grobfahrlässig dem Gemeinwesen zugefügten Schaden 
haften Behördenmitglieder zivilrechtlich nach den Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts. 

 

 II. 

 Keine Fremdänderungen. 

 III. 

 Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 

 Dieser Beschluss tritt am .... in Kraft. 

 


